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Text 

§ 50. (1) Das Vorliegen des Befreiungsgrundes ist vom Antragsteller nachzuweisen, und zwar: 

 1. in den Fällen des § 47 Abs. 1 Z 1 bis 7 durch den Bezug einer der dort genannten Leistungen, 

 2. im Falle des § 47 Abs. 1 Z 8 durch Vorlage des Lehrvertrages sowie 

 3. im Falle des § 47 Abs. 1 Z 9 durch eine ärztliche Bescheinigung oder durch einen vergleichbaren 
Nachweis über den Verlust des Gehörvermögens. 

(2) Der Antragsteller hat anlässlich seines Antrages Angaben zum Namen, Vornamen und 
Geburtsdatum aller in seinem Haushalt lebenden Personen zu machen. Die ORF-Beitrags Service GmbH 
ist, sofern der Antragsteller und alle in seinem Haushalt lebenden Personen dem schriftlich zugestimmt 
haben, berechtigt, diese Angaben im Wege des ZMR auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen, 
wobei die Anschrift als Auswahlkriterium vorgesehen werden kann. 

(3) Liegen berechtigte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit von Angaben des 
Antragstellers vor, ist die ORF-Beitrags Service GmbH berechtigt, zum Zweck der Entscheidung über 
Befreiungsanträge eine Abfrage gemäß § 32 Abs. 5 Transparenzdatenbankgesetz 2012 (TDBG 2012), 
BGBl. I Nr. 99/2012, aus der Transparenzdatenbank vorzunehmen. Die Gesellschaft ist dabei berechtigt, 
Einsicht zu nehmen 

 a) in das Einkommen nach § 5 TDBG 2012 des Antragstellers sowie der von diesem bekannt 
gegebenen Haushaltsmitglieder sowie 

 b) in Leistungen nach § 47 Abs. 1 Z 1 bis Z 7 des Antragstellers. Daten besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO des Antragstellers können eingesehen werden, 
soweit dies nach Maßgabe des § 47 Abs. 1 Z 1 bis Z 7 für Entscheidungen über 
Befreiungsanträge erforderlich ist. 

(4) Die ORF-Beitrags Service GmbH ist berechtigt, den Antragsteller zur Vorlage sämtlicher für die 
Berechnung des Haushalts-Nettoeinkommens erforderlichen Urkunden aufzufordern. 
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(5) Die ORF-Beitrags Service GmbH kann die in Betracht kommenden Träger der 
Sozialversicherung um Auskunft über das Bestehen der für die Befreiung maßgeblichen Voraussetzungen 
ersuchen, wenn berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Antragstellers bestehen; diese 
sind ihrerseits zur kostenfreien Auskunft verpflichtet. 

(5a) Die Gemeinden haben der Gesellschaft auf Verlangen mitzuteilen, ob der Unternehmer von der 
Kommunalsteuer nach § 8 Z 2 KommStG 1993 befreit ist. 

(6) Die Gesellschaft darf die ermittelten Daten ausschließlich zum Zweck der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes verwenden; sie hat dafür Sorge zu tragen, dass die Daten nur im zulässigen Umfang 
verwendet werden und hat Vorkehrungen gegen Missbrauch zu treffen. 
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